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 Veröffentlicht am 30.09.1987

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/01 Sicherheitsrecht

63/08 Sonstiges allgemeines Dienstrecht und Besoldungsrecht

Norm

B-VG Art130 Abs1;

GendarmerieG 1918;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die Bundesgendarmerie ist ein Wachkörper, dem als Hilfsorgan von Behörden, deren Anordnungen sie zu vollziehen

hatte, eigene behördliche Befugnisse nicht zukommen. Soweit die Gendarmerie Anordnungen tri=t, sind sie stets jener

Behörde zuzurechnen, als deren Hilfsorgan sie tätig wird, deren Vollziehungsgewalt sie handhabt.

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Diverses Verwaltungsbehörden
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